
 

Spezielle Tätigkeitsmerkmale des Besonderen Teils – Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte 
(Teil B Abschnitt X der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung [VKA])  

 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

5 VIII / 1. 
VIII – 3 J. 

VII  
EG 5 /  
EG 3 

 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen, die eine einschlägige Gehilfen-
prüfung abgelegt und eine einschlägige Fachschule durch-
laufen haben, mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
 

 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen mit einschlägiger abgeschlossener Berufs-
ausbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 

 VII / 3. 
VIII – 3 J. 

VII  
EG 5 / 
 EG 3 

 
 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen, die eine einschlägige Gehilfen-
prüfung abgelegt und eine einschlägige Fachschule durch-
laufen haben, in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIII 
Fallgruppe 1 sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, nach dreijähriger Tätigkeit in 
dieser Vergütungs- und Fallgruppe. 
 
 

weggefallener Aufstieg 

6 VII / 1. 
VII 6 M 

VIb 
EG 6 /  
EG 5 

 
 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte (staatlich geprüfte Landwirte und staatlich geprüfte 
Weinbauer sowie Angestellte mit abgeschlossener gleichwer-
tiger Ausbildung) mit entsprechender Tätigkeit während der 
ersten sechs Monate der Berufsausübung nach Abschluß der 
Ausbildung sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. 
 
 

 
1. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Be-

schäftigte (staatlich geprüfte Landwirte und staatlich geprüf-
te Weinbauer sowie Beschäftigte mit abgeschlossener 
gleichwertiger Ausbildung) mit entsprechender Tätigkeit 
nach Abschluss der Ausbildung sowie sonstige Beschäftig-
te, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
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2 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

VII / 2. 
VII – 2 J. 
VIb – 6 J 

Vc 

EG 8 /  
EG 5 

 
 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen, die eine einschlägige Gehilfen-
prüfung abgelegt und eine einschlägige Fachschule durch-
laufen haben und die sich dadurch aus der Vergütungsgrup-
pe VIII Fallgruppe 1 herausheben, dass sie auf ihrem Fach-
gebiet in der technischen Beratung einfacherer Art oder bei 
der Durchführung von Versuchen und sonstigen Arbeiten mit 
entsprechendem Schwierigkeitsgrad tätig sind, sowie sonsti-
ge Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
 
 

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tätigkeit sich 

dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt, dass auf 
dem jeweiligen Fachgebiet technische Beratungen einfa-
cherer Art oder Versuche und sonstige Arbeiten mit ent-
sprechendem Schwierigkeitsgrad durchzuführen sind. 

 VIb / 2. 
VII 6 M 

VIb 
EG 6 /  
EG 5 

 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte (staatlich geprüfte Landwirte und staatlich geprüfte 
Weinbauer sowie Angestellte mit abgeschlossener gleichwer-
tiger Ausbildung) mit entsprechender Tätigkeit nach sechs-
monatiger Berufsausübung nach Abschluss der Ausbildung 
sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, nach sechsmonatiger Ausübung dieser Tätigkeiten. 
 

weggefallener Aufstieg 

 VIb / 4. 
VII – 4 J. 

VIb  
EG 6 / EG 

5 

 
 
Gartenbau , landwirtschafts- und weinbautechische Ange-
stellte aller Fachrichtungen, die eine einschlägige Gehilfen-
prüfung abgelegt und eine einschlägige Fachschule durch-
laufen haben, in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VII 
Fallgruppe 2 sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleich-
artiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, nach vierjähriger Tätigkeit in dieser 
Vergütungs- und Fallgruppe. 
 
 

weggefallener Aufstieg 
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3 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

8 VIb / 1. 
VIb – 2 J. 

Vc  
EG 8 /  
EG 6 

 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte (staatlich geprüfte Landwirte und staatlich geprüfte 
Weinbauer sowie Angestellte mit abgeschlossener gleichwer-
tiger Ausbildung) in Tätigkeiten, die vielseitige Fachkenntnis-
se und in nicht unerheblichem Umfange selbständige Leis-
tungen erfordern, sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben.  
 
(Die selbständigen Leistungen müssen sich auf die Tätigkeit, 
die der Gesamttätigkeit das Gepräge gibt, beziehen.) 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 in Tätigkeiten, die 
vielseitige Fachkenntnisse und zu mindestens einem Viertel 
selbstständige Leistungen erfordern. 

 VIb / 3. 
VII – 2 J. 
VIb – 6 J 

Vc 

EG 8 /  
EG 5 

 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen, die eine einschlägige Gehilfen-
prüfung abgelegt und eine einschlägige Fachschule durch-
laufen haben, in Tätigkeiten, die vielseitige Fachkenntnisse 
und in nicht unerheblichem Umfange selbständige Leistun-
gen erfordern, sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, nach zweijähriger Tätigkeit in 
Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 2. (Die selbständigen Leis-
tungen müssen sich auf die Tätigkeit, die der Gesamttätigkeit 
das Gepräge gibt, beziehen.) 
 

weggefallener Aufstieg 

 Vc / 2. 
VIb – 2 J. 

Vc  
EG 8 /  
EG 6 

 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte (staatlich geprüfte Landwirte und staatlich geprüfte 
Weinbauer sowie Angestellte mit abgeschlossener gleichwer-
tiger Ausbildung) in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIb 
Fallgruppe 1 sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, nach zweijähriger Tätigkeit in 
dieser Vergütungs- und Fallgruppe 
 

weggefallener Aufstieg 
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4 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 Vc / 4. 
VII – 2 J. 
VIb – 6 J 

Vc 

EG 8 /  
EG 5 

 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen, die eine einschlägige Gehilfen-
prüfung abgelegt und eine einschlägige Fachschule durch-
laufen haben, in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIb 
Fallgruppe 3 sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, nach sechsjähriger Tätigkeit in 
dieser Vergütungs- und Fallgruppe 
 

weggefallener Aufstieg 

9a 

Vc / 1. 
Vc – 3 J. 

Vb 

EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 
 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte (staatlich geprüfte Landwirte und staatlich geprüfte 
Weinbauer sowie Angestellte mit abgeschlossener gleichwer-
tiger Ausbildung), die sich durch den Umfang und die Bedeu-
tung ihres Aufgabengebietes und große Selbständigkeit we-
sentlich aus der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 1 heraus-
heben, sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben. 
 
 

 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1, deren Tätig-

keit sich durch den Umfang und die Bedeutung ihres Auf-
gabengebietes und große Selbstständigkeit wesentlich aus 
der Entgeltgruppe 8 heraushebt. 
 

Vc / 3. 
Vc – 6 J. 

Vb 

EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 
 
Gartenbau-, landwirtschafts und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen, die eine einschlägige Gehilfen-
prüfung abgelegt und eine einschlägige Fachschule durch-
laufen haben und die sich durch den Umfang und die Bedeu-
tung ihres Aufgabengebietes und große Selbständigkeit we-
sentlich aus der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 3 heraus-
heben, sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben. 
 
 

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tätigkeit sich 

durch den Umfang und die Bedeutung ihres Aufgabenge-
bietes und große Selbstständigkeit wesentlich aus der Ent-
geltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt. 
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5 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 Vb / 6. 
Vc – 3 J. 

Vb 

EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte (staatlich geprüfte Landwirte und staatlich geprüfte 
Weinbauer sowie Angestellte mit abgeschlossener gleichwer-
tiger Ausbildung) in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vc 
Fallgruppe 1 sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, nach dreijähriger Tätigkeit in 
dieser Vergütungs- und Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 Vb / 7. 
Vc – 6 J. 

Vb 

EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Ange-
stellte aller Fachrichtungen, die eine einschlägige Gehilfen-
prüfung abgelegt und eine einschlägige Fachschule durch-
laufen haben, in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vc 
Fallgruppe 3 sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, nach sechsjähriger Tätigkeit in 
dieser Vergütungs- und Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 
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